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BRANCHENSPEZIAL 
AUFZUGS- UND  

FAHRTREPPENBAU
ASBEST

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

trotz eines umfassenden Asbest-Verbots seit 
dem Jahr 1993 sterben in Deutschland jährlich 
etwa 1 500 Menschen an den Folgen dieses 
gefährlichen Werkstoffes. Jedes Jahr werden 
alleine in Deutschland nahezu 9 500 neue Ver-
dachtsfälle angezeigt. Das Asbest-Verbot gilt 
seit 1999 auch auf europäischer Ebene. Bis zu 
diesem Zeitpunkt wurde der Werkstoff aufgrund 
seiner vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten 
in mehr als 3 500 verschiedenen Produkten 
eingesetzt. Aktuell sind noch immer mehr als 
35 Millionen Tonnen asbesthaltiges Material 
verbaut, meist in Form von Asbestzement. Das 
bedeutet, dass beim Abriss oder Umbau von 
Gebäuden große Mengen von Asbestfasern und 
-staub nach wie vor freigesetzt werden können. 
Allein in Deutschland hatten Ende 2012 noch 
rund 90 000 Beschäftigte Kontakt mit Asbest-
produkten. 

Heute weiß man: Asbestfasern können zu 
schweren (tödlichen) Erkrankungen führen. Das 
Einatmen von Asbeststaub ist deshalb unbe-
dingt zu vermeiden! 

 
 
Auch im Aufzugs- und Fahrtreppenbau können 
Monteure nach wie vor mit der „tödlichen“ Alt-
last in Berührung kommen. Die Gefährdung ist 
besonders bei der Sanierung und beim Umbau 
von Anlagen gegeben. Vor allem wenig erfahre-
ne (junge) Monteure und prekär Beschäftigte 
sind diesem tödlichen Risiko ausgesetzt – allzu 
häufig durch Unwissenheit.

Mit der vorliegenden Broschüre will die IG Me-
tall auf die Gefahren im Umgang mit Asbest 
hinweisen sowie über Schutz und Verhaltens-
maßnahmen informieren. Kein anderer Werk-
stoff hat in den letzten Jahren mehr Menschen 
umgebracht.

Anhand von Beispielen wird beschrieben, wo 
Monteure im Aufzugs- und Fahrtreppenbau auf 
asbesthaltige Produkte treffen können, wie man 
sich richtig schützt und was zu tun ist, wenn 
man mit Asbestfasern in Berührung kommt. 

Die Betriebsräte der Branche haben mit ihrem 
Expertenwissen wesentliche Anhaltspunkte ge-
liefert. Das Ressort „Arbeitsgestaltung und Ge-
sundheitsschutz“ beim Vorstand der IG Metall 
hat uns fachlich beraten. Allen Beteiligten ist an 
dieser Stelle herzlich zu danken.

Wolfgang Lemb
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied  
der IG Metall

VORWORT



4

DER „TÖDLICHE“ GEFAHRSTOFF ASBEST

ALLGEMEINES ZU ASBEST
Das griechische Wort „asbestos” (unauslöschlich, 
unvergänglich) bezeichnet die wichtigsten Eigen-
schaften dieses natürlich vorkommenden Mine-
rals: Es ist nicht brennbar, chemisch beständig, 
fault und korrodiert nicht. Es eignet sich dadurch 
hervorragend als Isoliermaterial. Unter diesen 
idealen Bedingungen wurde Asbest während Jahr-
zehnten abgebaut und verarbeitet – mit leider 
verheerenden gesundheitlichen Folgen für die be-
troffenen Arbeiter/-innen und ihre Angehörigen!
„Asbest” ist die Sammelbezeichnung für eine be-
stimmte Gruppe natürlicher silikatischer Minerale 
mit charakteristischer feinfaseriger Struktur. Ty-
pisch für Asbest ist die leichte Zerfaserbarkeit und 
Spaltbarkeit in der Längsachse zu feinsten Fasern. 
Diese können leicht eingeatmet werden. Auch ist 
das Verstaubungsverhalten wesentlich stärker 
ausgeprägt als bei künstlichen Mineralfasern.
Vor allem in der asbestverarbeitenden Industrie  
traten erhebliche Staubkonzentrationen auf.

 
Wegen der langen Latenzzeit zwischen der Asbest- 
exposition und den dadurch verursachten Erkran-
kungen ergaben sich erst sehr spät Hinweise auf 
das ganze Ausmaß der Gesundheitsschäden.
Wesentliches Merkmal der krebserzeugenden 
Asbest-„Faser“ ist: Es handelt sich um lange  
(> 5 µm), dünne (< 3 µm) Partikel, die relativ lan-
ge in der Lunge Bestand haben. Man spricht in 
diesem Zusammenhang auch von „kritischen“ 
Fasern. Viele von ihnen sind so dünn, dass sie 
im Lichtmikroskop nicht sichtbar sind. Immis-
sionsmessungen sind relativ aufwendig, da die 
Fasern im Schwebstoffgehalt der Umweltluft nur 
elektronenmikroskopisch gezählt, vermessen und 
identifiziert werden können. Weißasbest (Chryso-
til) und Blauasbest (Krokydolith) haben für die 
bekannt gewordenen Gesundheitsschäden die 
weitaus größte Bedeutung. Chrysotil lag mit über 
90 Prozent des Asbestverbrauchs quantitativ an 
der Spitze.

Asbestfasern unter dem Raster-Elektronenmikroskop

Asbestgefahr
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AUFZUGS- UND  

FAHRTREPPENBAU
ASBEST

Asbestfasern und Lungenkarzinom

Detailausschnitt der Lunge: Asbestfaser in durch- 
stoßenen Lungenbläschen

Insbesondere Fasern um 10 Mikrometer Länge und 
mit einem Durchmesser von unter 0,5 Mikrometer 
können die Lungenbläschen (Alveolen) erreichen, 
deren Deckzellschicht durchspießen und zum Teil 
in die Zellzwischenräume (Interstitium) gelangen. 
Die chemisch trägen (inerten) Fasern werden von 
den Fress- oder Abwehrzellen (Makrophagen) der 
Lunge aufgenommen. Diese können die Fasern je-
doch nicht auflösen, sondern setzen Entzündungs-
mediatoren – darunter sogenannte fibrogene Fak-
toren – frei.
Die Abwehrzellen der Lunge (Makrophagen) ver-
suchen nun, die eingeatmeten Asbestnadeln zu 
entsorgen. Bei diesem Prozess gehen diese häufig 
zugrunde, verkalken, werden zu Plaques verdichtet 
und lösen schließlich eine Vernarbung des Lungen-
gewebes (Fibrose) aus.

Da die Asbestfasern nicht durch den menschlichen 
Körper beseitigt werden können, bleiben diese 
zeitlebens in der Lunge. Sie führen zu einer fort-
schreitenden Vernarbung (Lungenfibrose), die zu 
einer schweren Lungenzerstörung (Wabenlunge) 
führen kann.

KLEINSTE FASERN MIT TÖDLICHER WIRKUNG
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EIN BESONDERS „TÜCKISCHER“ GEFAHRSTOFF

DIMENSIONEN
Lungengängige Fasern sind so klein, dass sie op-
tisch ohne Hilfsmittel nicht erkennbar sind.

1 mm³ Asbest 
(Größe eines Stecknadelkopfes) 
hat das Potential von mindestens  
50 Millionen Fasern

Eine Asbestfaser sinkt in unbewegter Luft einen 
Meter in acht Stunden

SELBST IN GERINGEN DOSEN STARK  
KREBSERREGEND
Nicht nur die Arbeiter von damals waren und sind 
gefährdet, sondern auch deren Familienangehö-
rige. Das gilt gerade auch für Frauen und Kinder, 
die zum Beispiel mit der Arbeitskleidung und dem 

damit verbundenen Staub in Kontakt kamen be-
ziehungsweise kommen. Selbst in geringen Do-
sen kann Asbest stark krebserregend sein. Es gibt 
keinen Mindestwert, den man einatmen muss, um 
schwer zu erkranken.

Asbestfasern (Chrysotil) in Bitumen

!

ASBESTOSE
Alle Asbestformen wirken in Abhängigkeit von 
der eingeatmeten Menge fibrogen. Die Amphibol- 
asbeste (Krokydolith/Blauasbest) sind jedoch un- 
gleich gefährlicher. Sie führen oft zu Mesothe- 
liomen – das sind diffus wachsende, bösartige 
Tumoren, die meist Bauch, Lungen oder Herz be-
fallen. Diese Krebsart wird oft erst spät diagnos-
tiziert.
Die Asbestose ist häufig auch mit Bronchialkarzino-
men (5-fach erhöhtes Risiko) – vor allem im Zusam-
menhang mit dem Zigarettenrauchen (55-fach er-
höhtes Risiko) – und mit Kehlkopfkrebs verbunden.
Etwa fünf bis zehn Prozent aller Asbestose- 
kranken entwickeln mit einer Latenzzeit von 20 bis 
40 Jahren ein malignes Mesotheliom des Rippen-

fells (Pleura). Mit der Diagnose eines Mesotheli-
oms liegt auch ohne eine entsprechende Arbeits-
anamnese bereits ein (meldepflichtiger) Verdacht 
auf eine Berufskrankheit vor. Diesem muss von 
Amts wegen nachgegangen werden. Etwa zwei 
Drittel der Mesotheliome stehen in engem Zusam-
menhang mit beruflicher Asbestexposition.

gesunde Lunge erkrankte Lunge



7

BRANCHENSPEZIAL 
AUFZUGS- UND  
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Als feuerfestes Material wurde Asbest bis in die 
siebziger Jahre hinein universell eingesetzt – so 
etwa im Flugzeug- und Schiffbau, als Baumaterial 
(Eternit®), in Bremsbelägen und Haushaltsgeräten.
Zu den Einsatzbereichen zählen unter anderem

  Arbeitsschutz (z. B. Persönliche Hitzeschutzklei-
dung, Hitzeschutz-Handschuhe, flächige Textilge-
bilde)/Brandschutz (z. B. Brandschutzplatten und 
-matten, Spritzmassen, Isolierputze, Anstriche, 
Kitte und Spachtelmassen, Schnüre und Vliese)
  Wärmeisolation/Schallschutz/E-Heizungen
  Elektroisolation (z. B. Drähte und Kabel, Isolier-
stoffe)

  Dichtungen (z. B. Flachdichtung, Packung, Heiß-
gasdichtung)

  Reib- und Kupplungsbeläge
  bautechnische Produkte (Asbestzement)

Die wichtigsten Anwendungsformen:

starkgebunden (fester Verbund):
Asbestzementprodukte im Hoch- und Tiefbau (Fas-
saden, Wellplatten, Druck- und Kanalrohre) sowie 
Formwaren wie Blumenkisten, Brems- und Kupp-
lungsbeläge (Verbund mit Harzen), Dichtungen 
(Verbund mit Gummi)

schwachgebunden (loser Verbund):
Isolationsmaterial zur Wärmedämmung und für den 
Brandschutz (z. B. Spritz- 
asbest, Asbest-Leichtbau- 
platten), Beschichtung 
von Bodenbelägen

reine Form:
Schnüre, Textilien, Füll-
stoffe

TYPISCHE ASBESTANWENDUNGEN
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SPEZIELLE ANWENDUNGEN IM AUFZUGSBEREICH

Baugruppen und Einsatzzeiten
Asbesthaltige Bauteile: eigesetzt bis:

  Sicherheitsschalter (Deckel) ca. 1985
  Blasspulen Kontroller ca. 1970
  Widerstandsdrähte in Hydraulikkontrollern ca. 1965
  Bremsbeläge ca. 1990
  Widerstandsbox Ventilator (Deckel) ca. 1985
  Kabinenpaneele (Promasbest) ca.1980
  Umwehrungen und Platten auf Kabinendach an Feuerwehraufzügen ca. 1985
    Kabinenboden ca. 1985
  Schachttürverkleidungen (Feuerschutz) ca. 1985
  Feuerschutzplatten/-türen ca. 1977
  Türblätter ca. 1985
  Fensterdichtungen in Drehtüren ca. 1972
  Kabelkanäle in Feuerwehraufzügen (Spritzasbest) ca. 1980

Auch im Bereich des Aufzugs- und Fahrtreppen-
baus wurden asbesthaltige Produkte für Brand- 
schutz-, Isolier- und Dämmmaßnahmen sowie als 
Dichtungs- und Reibmaterial verwendet.
Eine Gefährdung ergibt sich häufig durch Faser-
freisetzung als Folge von Alterung der Baugrup-
pen, Beschädigung bei Eingriffen in die Bauteile 
oder durch unsachgemäßes Arbeiten an asbest-
haltigen Produkten.
Werden die nadelförmigen Fasern eingeatmet, ge-
langen sie in die Lunge und zerstören Zellen. Es 
kommt zu Entzündungen, zu Vernarbungen (= Lun-
genasbestose) und möglicherweise auch zu gen- 
toxischen Schäden der Zellen. Dies wiederum kann 
zu bösartigen Tumoren führen. Erkrankungen an 
Asbestose, Lungenkrebs sowie Krebs im Rippen- 
und Bauchfell (Mesotheliom) treten in der Regel 
rund 20 Jahre nach dem Kontakt mit Asbest auf. 

Wenn die Lunge mit Asbestfasern das Rippenfell 
berührt, kann man sich das ungefähr so vorstel-
len wie rohes Fleisch, das man alle 15 Sekunden 
in Glasscherben tunkt. Durch diese ständige Irrita- 
tion kann mit der Zeit unter anderem eine Tumor- 
erkrankung des Rippenfells entstehen.

EINSATZ VON ASBEST IM BEREICH VON AUFZÜGEN UND FAHRTREPPEN
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AUFZUGS- UND  

FAHRTREPPENBAU
ASBEST

Schaltschrank

Aufzugsschacht mit Schachtschiebetüren 

Bremsblock einer Aufzugsanlage

Bauseitiger Einsatz:
  Maschinenraum und Schachtwände
  Vergussmasse, Durchbrüche, Feuerschutz
  Träger im Schacht und Maschinenraum  
(mit Spritzasbest ummantelt)

  Lüftungskanalverkleidungen
  Asbesthaltige Eternitplatten
  Bodentreppen

Aufzugskomponenten, welche asbest- 
haltige Bauteile enthalten können
Bauteile eigesetzt bis ca. 1985

  Schachtdrehtür
  Einflügel-Abkanttür
  Schachtschiebetür
  Integral- und Modularkabinen
  Kabinen
  Kabinenfußboden traditioneller Bauweise  
(Bodenrahmen geschraubt)

  Sicherheitsschalter
  Blasspulen
  Widerstandsdrähte
  Bremsbeläge
  Drehstrom-Kontroller

Seit dem Asbestverbot 1993 werden im Rahmen 
von routinemäßigen Wartungsarbeiten abgenutz-
te (potenziell asbesthaltige) Bremsbeläge durch 
asbestfreie Bremsbeläge ersetzt. Bei normalem 
Betrieb eines Seilaufzugs kann daher heute da-
von ausgegangen werden, dass sich asbestfreie 
Bremsbeläge im Einsatz befinden.

Bremsbelag mit Asbest belegt

EINSATZ VON ASBEST IM BEREICH VON AUFZÜGEN UND FAHRTREPPEN
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!
Verkleidung von Fahrtreppen

Fugenfüllung mit Asbest-
säckchen (Alusäckchen 
mit Asbestfüllung) –  
unter Gummidichtung;  
Quelle: Peter Dobner, 
Salamanderhaar

Asbesthaltige Bauteile von Fahrtreppen 
und Fahrsteigen
Bauteile eigesetzt bis ca. 1985

  Maschinenraum  
  Verkleidungen von Fahrtreppen
  Wandpaneelen
  Schaltschränke
  Sicherheitsschalter
  Kleinteile (Schaltungen)

Bauseitiger Einsatz:
  Fugenfüllungen (bauseitig)
  Schachtwände  
  Vergussmasse, Durchbrüche, Feuerschutz
  Träger im Treppenschacht (mit Spritzasbest um-
mantelt)

  Lüftungskanalverkleidungen
  Bodentreppen

Bitte besondere Vorsicht  
bei unbekannten Anlagen und  
im Bereich von Fremd(bau)- 
arbeiten!

SPEZIELLE ANWENDUNGEN IM FAHRTREPPENBEREICH
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VERDACHT AUF ASBEST – WIE VERHALTEN WIR UNS RICHTIG?

schwachgebunden (loser Verbund)
Arbeiten an schwachgebundenen Asbestproduk-
ten sind besonders gefährlich. Schon bei geringer 
Einwirkung lösen sich die Asbestfasern aus dem 
Verbund und führen zu hohen Faserkonzentratio-
nen in der Luft. Arbeiten, bei denen große Mengen 
an gesundheitsgefährdenden Asbestfasern freige-
setzt werden können, dürfen deshalb nur von Spe-
zialfirmen ausgeführt werden.

starkgebunden (fester Verbund)
Bei den starkgebundenen Asbestprodukten wer-
den in der Regel nur bei mechanischer Bearbei-
tung (Fräsen, Bohren, Brechen, Schneiden usw.) 
viele Fasern freigesetzt. Solche Arbeiten sind 
grundsätzlich zu vermeiden. Ansonsten müssen 
die in den Sicherheits-Merkblättern beschriebe-
nen Maßnahmen eingehalten werden.

ASBEST ERKENNEN – RICHTIG HANDELN!

Wichtig ist: Vorgesetzte und/oder Baustellenkoordinatoren benachrichtigen. Das wei-
tere Vorgehen abklären. Entfernung nur durch Spezialfirmen für Asbestsanierungen. 
Weitere Angaben ab Seite 13.

Je nach Art des Materials sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen oder Spe-
zialfirmen hinzuziehen. Auch andere Materialien können Asbest enthalten. Im Zweifel 
sind weitere Abklärungen durchzuführen (z. B. Analyse von Materialproben).

Beispiel:
Asbesthaltige Leichtbauplatten
Leichtbauplatten, z. B. Brandschutzverkleidungen 
in Elektroschränken, Türverkleidungen, Spritzas-
best-Beschichtungen

Aus asbesthaltigen Bauplatten können bereits 
ohne mechanische Einwirkung gesundheitsge-
fährdende Asbestfasern freigesetzt werden.

Auch bei kleinen und kurzfristigen Arbeiten 
können größere Mengen an gesundheitsge-
fährdenden Asbestfasern freigesetzt werden.

Beispiel:
Brems- und Kupplungsbeläge
Asbestzementprodukte im Hoch- und Tiefbau wie 
Wellplatten, Fassaden, Druck- und Kanalrohre sowie 
Dichtungen (Verbund mit Gummi) usw.

Ohne Beschädigung besteht eine geringe Ge-
fährdung durch Freisetzung von Asbestfasern.

Auch bei kleinen und kurzfristigen Arbeiten 
können größere Mengen an gesundheitsge-
fährdenden Asbestfasern freigesetzt werden.
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Eindeutig festzulegen, ob ein Produkt asbesthaltig 
ist oder nicht, ist selbst für Fachleute schwierig.
Bei der Untersuchung von Materialproben durch 
ein Fachlabor sollte darauf geachtet werden, dass 
diese Analyse grundsätzlich mit dem Rasterelek- 
tronenmikroskop durchgeführt wird. Eine Inaugen- 
scheinnahme kann immer nur einen Verdacht lie-
fern, der durch die entsprechende Analyse zu prü-
fen ist.
Für die Erkennung mit dem Auge sind folgende 
Parameter zu berücksichtigen: Spritzasbest ist von 
der Konsistenz her ein weiches, mit dem Finger ein- 
drückbares, faseriges Material. Farbe: weißgrau/
grau oder blaugrün/hellblau.
Asbesthaltiger Putz beziehungsweise asbesthal- 
tige Platten können mit dem Fingernagel ange-
kratzt werden, sind brüchig und weisen Fasern an 
den Bruchstellen auf. Die Farbe ist weißgrau bis 
grau.
Die heute gängigen Ersatzstoffe bei Platten wei-
sen meist eine etwas gelblichere Farbe auf, zei-
gen nicht die charakteristischen Fasern an Bruch- 
stücken und sind zudem mit Aufdruck versehen 
(vermehrt Hinweis auf „asbestfrei“).

Probenahme Asbest
Gibt es den Verdacht, dass Beschäftigte im Rah-
men der Tätigkeiten an Aufzügen und Fahrtreppen 
mit Asbest in Berührung kommen können, ist vor 
Beginn der Arbeiten eine Untersuchung durchzu-
führen. Solange keine Ergebnisse vorliegen, dür-
fen die Arbeiten an den betroffenen Anlagen nicht 
durchgeführt werden!

Zur Entnahme von Materialproben ist grundsätz-
lich das Einverständnis des Kunden erforderlich. 
Wenn eine Tupfprobe nicht möglich oder nicht 
ausreichend ist, wird eine Probeentnahme durch 
einen externen Gutachter ausgeführt. Die Probe-
entnahme sollte zerstörungsfrei erfolgen und ist 
bei Verdacht auf Asbest zu beauftragen. Lehnt der 
Kunde ab, sollte er aufgefordert werden, darüber 
Auskunft zu erteilen, ob und gegebenenfalls in 
welcher Weise asbesthaltige Baustoffe vorhanden 
sind. Auch die Landesämter für den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz stehen hier als Ansprechpart-
ner zur Verfügung.

Kennzeichnung einer asbestfreien Faserzementplatte 
mit Herstellungsdatum und Zulassungsnummer

Lüftungs-
kanal mit 
Prägestem-
pel „AF“ = 
asbestfrei
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!

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
Gebäude und Einrichtungen, die nach 1990 erstellt 
wurden, weisen mit großer Wahrscheinlichkeit kei-
ne asbesthaltigen Materialien auf.
Grundsätzlich sollte aber im Vorfeld einer Arbeit 
am Einsatzort geprüft werden, ob asbestbelastete 
Bauteile oder bauseitig Asbestmaterial eingesetzt 
wurde. Hierfür sind entsprechende Baupläne, Da-
tenblätter und eventuell ein betrieblich angelegtes 
Kataster heranzuziehen.
Wenn bei Reparatur- und Umbauarbeiten Verdacht 
besteht, dass sich im Gebäude asbesthaltige Ma-
terialien befinden können, gibt die Checkliste (Sei-
te 14) Auskunft über das richtige Vorgehen. 

Bei einem Verdacht auf Asbest sind Vorgesetzte 
und/oder Baustellenkoordinatoren sowie eventuell 
Asbestsachkundige unverzüglich zu informieren!

Arbeiten an möglichen belasteten Bauteilen/Pro-
dukten sind unverzüglich einzustellen!

Wenn sich der Verdacht auf Asbest bestätigt: Aus-
gewiesene Asbestanlagen sind nur nach Unter-
weisung und Absprache mit dem Asbestsachkun-
digen zu betreten.

Asbestverdacht am Montageort 
Bei Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte Asbest-
staub oder Staub von asbesthaltigen Materia- 
lien ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können 
(beispielsweise bei Instandhaltungs- und Sanie-
rungsarbeiten oder bei der Nachrüstung alter 
Anlagen) sind nach der Gefahrstoffverordnung 
Maßnahmen mit dem höchsten Schutzniveau 
durchzuführen.
Vor dem Beginn von Abbruch-, Sanierungs- und  
Instandhaltungs- oder Bauarbeiten muss der Arbeit-
geber eine Gefährdungsbeurteilung nach § 6 Gef- 
StoffV (Gefahrstoffverordnung) durchführen und In-
formationen insbesondere vom Auftraggeber oder 
Bauherrn darüber einholen, ob entsprechend der 
Nutzungs- oder Baugeschichte des Objekts Gefahr-
stoffe, insbesondere Asbest, vorhanden oder zu 
erwarten sind. Bestehen Zweifel, muss eine qualifi-
zierte Beurteilung durch Sachkundige erfolgen.

Schutzmaßnahmen:
  Arbeiten dürfen nur vom Asbestsachkundigen 
oder unter deren Aussicht durchgeführt werden.

  In betroffenen Bereichen nicht essen, trinken 
oder rauchen.

  Bei der Arbeit an asbesthaltigen Produkten einen 
Schutzanzug und eine Partikelfiltermaske tragen.

  Bei Arbeitsunterbrechungen/Pausen erst den 
Schutzanzug und anschließend den Atemschutz 
im Freien ablegen.

  Nach Beendigung der Arbeit sind der Schutzan-
zug und die Partikelfiltermaske fachgerecht zu 
entsorgen.

Die TRGS 519 (Kapitel 17.4) beschreibt  
z. B. Arbeitssicherheitsregeln für Instand- 
setzungsarbeiten an Bremsanlagen und 
Kupplungen.
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Checkliste:

Verdacht auf Asbest

Sachverhalt klären

Asbest

Vorgehensweise mit  
Kunden bzw. Baustellen- 

koordinatoren abstimmen

Die Arbeiten können durch-
geführt werden

Beratung im 
Betrieb/Unternehmen

Sanierung durch  
Fachfirma

unbekannt

positiv negativ

Probenahme durch  
externe Gutachter

Vorgesetzte, Betriebsrat 
und/oder Baustellenkoor- 
dinatoren sowie Asbest- 
sachkundige informieren

Kein Asbest

Einstellen aller Arbeiten im 
Umgang mit Asbest
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BRANCHENSPEZIAL 
AUFZUGS- UND  

FAHRTREPPENBAU
ASBEST

RECHTLICHE INFOS

„Arbeiten an asbesthaltigen Teilen von Gebäuden, Geräten, Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und 
sonstigen Erzeugnissen sind verboten.“ (Anhang Gefahrstoffverordnung 2010)

Ausnahme: ASI-Arbeiten mit Anerkennung durch Behörden/Berufsgenossenschaft (Anzeige an die 
Behörde, Ausführung durch geeignete Fachbetriebe, Sachkundeanforderung)

TRGS 519 Seite 1 von 65 Seiten

 
Ausgabe: Januar 2014 *)   
GMBI 2014 S. 164-201 v. 20.3.2014 (Nr. 8/9)
Geändert und ergänzt: GMBI 2015 S. 136-137 v. 2.3.2015 (Nr. 7)

Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) geben den Standard der Technik, Arbeitsmedizin und 
Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen, einschließlich deren Einstufung und Kennzeichnung, wieder.

Geplante Erlaubnis-, Anzeige- und Mitteilungspflichten

Tätigkeiten mit hohem Risiko:
Fachbetriebe mit behördlicher Erlaubnis, beschränkt auf sechs Jahre

Tätigkeiten mit Einhaltung der Toleranzkonzentration:
Mitteilung an Behörde (Ausnahme: gelegentliche Tätigkeiten mit niedrigem Risiko), 
alle Tätigkeiten mit Asbest

Anzeigepflicht!
Ausnahme: gelegentliche, kurzzeitige Tätigkeiten mit niedrigem Risiko sowie Analysen/Probenahmen

Technische Regeln
für

Gefahrstoffe

Asbest
Abbruch-, Sanierungs- oder

Instandhaltungsarbeiten
TRGS 519
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ASBEST: VORSCHRIFTEN UND REGELWERK
EU-Richtlinie 2009/148/EG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am Ar-
beitsplatz (früher: Richtlinie 83/477/EWG)
Seit der Änderung der Richtlinie durch die Richtlinie 2003/18/EG besteht auch auf europäischer Ebene 
ein Verwendungsverbot für Asbest beziehungsweise asbesthaltige Materialien. Dieses ist seit 2005 für 
alle Staaten der EU verbindlich.

REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe
Unter Nummer 6 des Anhangs XVII der REACH-Verordnung (früher: Anhang 1 der Richtlinie 76/769/
EWG) wird das Inverkehrbringen und die Verwendung von Asbest und asbesthaltigen Erzeugnissen mit 
den folgenden speziellen Ausnahmen für Chrysotil verboten. Nach Nummer 29 Anhang XVII dieser Ver- 
ordnung muss in Stoffen und Zubereitungen, die in Verkehr gebracht werden und zum Verkauf an die 
breite Öffentlichkeit bestimmt sind, der Massengehalt an Asbest unter 0,1 Prozent liegen. Darüber hinaus 
sind in Anlage 7 der REACH-Verordnung besondere Vorschriften für die Kennzeichnung asbesthaltiger 
Erzeugnisse aufgeführt.

GHS-Verordnung (CLP-Verordnung) über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen
In Anhang VI Teil 3 Tabelle 3.2 der GHS-Verordnung ist Asbest in die Kategorie 1 der krebserzeugen-
den Stoffe eingestuft (früher: Anhang 1 der Richtlinie 67/548/EWG). Abschnitt 3.6.3 des Anhangs I der 
GHS-Verordnung legt fest, ab welchem Asbestgehalt eine Mischung einzustufen ist (Anwendung zur Zeit 
erlaubt, ab 1. Dezember 2010 zwingend). Unabhängig davon ist bis zum 1. Juni 2015 Abschnitt 1.7.2.1 des 
Anhangs VI der Richtlinie 67/548/EWG zwingend. Er legt fest, ab welchem Asbestgehalt ein Stoff als 
asbesthaltig gilt und damit sowohl einzustufen als auch zu kennzeichnen ist.

Handlungshilfe zur Beurteilung der Asbestexpositionen bei Arbeiten im Ausland – Rechtliche Situation
Arbeitnehmer, die vorübergehend ins Ausland entsandt werden, können bei Arbeiten im Ausland Asbest-
belastungen ausgesetzt sein. Für Arbeitnehmer, die der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung un-
terliegen, gelten die deutschen Arbeitsschutzvorschriften auch bei Tätigkeiten im Ausland. Die BG ETEM 
und das IFA haben hierzu eine Handlungshilfe erstellt.

Gefahrstoffverordnung
Die Gefahrstoffverordnung ist überarbeitet und liegt zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Broschüre 
in der Fassung vom November 2010 vor. Sie sieht ein Verbot für Arbeiten an asbesthaltigen Teilen von 
Gebäuden, Geräten, Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und sonstigen Erzeugnissen vor.
Ausnahmen: Abbrucharbeiten sowie Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Ausnahme von Arbei-
ten, die zu einem Abtrag der Oberfläche von Asbestprodukten führen – es sei denn, es handelt sich um 
emissionsarme Verfahren, die behördlich oder von den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung an-
erkannt sind.
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BRANCHENSPEZIAL 
AUFZUGS- UND  

FAHRTREPPENBAU
ASBEST

MELDE- UND VERZEICHNISPFLICHT

Technische Regeln für Gefahrstoffe:
Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten (TRGS 519)
Diese Technische Regel wurde überarbeitet und liegt aktuell in der Fassung vom Januar 2014 vor. Das bis-
her in der TRGS beschriebene Schutzniveau bei Asbest-Sanierungsarbeiten ist weitgehend unverändert 
erhalten geblieben.

Asbestrichtlinien der Länder, z. B. Bayern
Die Asbestrichtlinien der Länder beschreiben Vorgaben für die Bewertung und Sanierung schwachgebun-
dener Asbestprodukte in Gebäuden. 

Tätigkeiten mit potenziell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten  
Zubereitungen und Erzeugnissen (TRGS 517)
Diese Technische Regel ersetzt die bisherige TRGS 954. Sie gilt für Tätigkeiten mit potenziell asbesthal- 
tigen mineralischen Rohstoffen.

Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung
Die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) regelt, wann Pflichtvorsorge und wann 
Angebotsvorsorge erforderlich sind.

Grundsätzlich sind Tätigkeiten mit Asbest für 
Arbeitnehmer verboten, die der deutschen ge-
setzlichen Unfallversicherung unterliegen (außer 
ASI-Arbeiten nach der TRGS 517 und der TRGS 519).

Ermittlung und Beurteilung der Gefährdung 
durch Asbest
Der Arbeitgeber hat bei der Gefährdungsbeurtei-
lung nach § 6 GefStoffV festzustellen, ob Beschäf-
tigte bei Tätigkeiten Asbeststaub oder Staub von 
asbesthaltigen Materialien ausgesetzt sind oder 
ausgesetzt sein können. Diese Tätigkeiten gemäß 
Nummer 2.1 Satz 2 müssen der zuständigen Be-
hörde angezeigt werden.

Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten und ihrer 
Vertretung Einsicht in die Anzeige zu gewähren.

Da asbestfaserbedingte Erkrankungen erfahrungs-
gemäß oft erst Jahre nach Beendigung der asbest-
staubgefährdenden Tätigkeit auftreten, haben die 
Versicherten einen Anspruch darauf, auch über 

! Wichtig:  
Nachgehende arbeitsmedizinische 
Vorsorge
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Das „Schwarzbuch Berufskrankheiten“ 
der IG Metall zeigt die Defizite im deut-
schen Berufskrankheitenrecht auf und 
fasst die Reformvorschläge der IG Me- 
tall zusammen.
Erhältlich unter www.igmetall.de –> 
Servicebereich –> Shop „Schwarzbuch“

ARBEITGEBERPFLICHT

Arbeitgeber sind verpflichtet, ein Verzeichnis über 
die Beschäftigten zu führen, die durch krebs- 
erzeugende Stoffe gefährdet sind. Das Verzeichnis 
muss Angaben zur Höhe und Dauer der Exposition 
enthalten und über 40 Jahre aufbewahrt werden. 
Beschäftigten sind beim Ausscheiden aus dem 
Betrieb die sie betreffenden Auszüge aus dem Ver-
zeichnis auszuhändigen.
Die Bestimmung der Gefahrstoffverordnung (§ 14) 
hat ihren Ursprung in er EU-Krebs-Richtlinie 
2004/37/EG. Ziel ist es, mögliche Zusammen-
hänge zwischen Arbeitsplatz und aufgetretener 
Erkrankung auch nach Ablauf der meist langen 
Latenzzeiten (Dauer bis zum Ausbruch einer Er-
krankung) zu erkennen. Dies ist von entscheiden-
der Bedeutung für die Entschädigung von Berufs-
krankheiten. 
Arbeitgeber können die Aufbewahrungs- und Aus-
händigungspflicht auf den zuständigen Unfallver-
sicherungsträger übertragen. Zu diesem Zweck 
hat die DGUV eine zentrale Expositionsdatenbank 
(ZED) eingerichtet. Unternehmen können ihre Da-
ten über ein Internetportal in die ZED eintragen 
und dort verwalten.

das Berufsleben hinaus arbeitsmedizinisch be-
treut zu werden. Diese sogenannte nachgehende 
arbeitsmedizinische Vorsorge dient dem früh-
zeitigen Erkennen derartiger Erkrankungen. Eine 
entsprechende Betreuung liegt damit im Interesse 
jedes Betroffenen.

Die nachgehende Vorsorge wird in regelmäßigen 
Zeitabständen von der Gesundheitsvorsorge (GVS) 
im Auftrag des zuständigen gesetzlichen Unfall-
versicherungsträgers (Berufsgenossenschaft) an-
geboten. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Kosten 
übernimmt die BG.
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BRANCHENSPEZIAL 
AUFZUGS- UND  

FAHRTREPPENBAU
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AHNUNGSLOS ODER KRIMINELL?
Besonders betroffen von den Gesundheitsbe-
lastungen durch krebserregende Stoffe/Stäube 
sind prekär Beschäftigte (Zeit-/Leiharbeits- 
beschäftigte oder Beschäftigte per Werkvertrag) 
im Bereich Sanierung/Wartung. Problematisch 
sind dabei vor allem illegale Arbeiten, ob unbe-
wusst ahnungslos oder bewusst kriminell. 
Der Arbeitgeber haftet für mögliche Schäden, 
die der Arbeitnehmer aufgrund der Arbeiten 
mit asbesthaltigen Bauteilen erleidet, wenn der 
zuständige Vorgesetzte ihm die Tätigkeit zuge- 

wiesen hat, obwohl ihm bekannt war, dass der 
Kläger damit einer besonderen Asbestbelastung 
ausgesetzt war und wenn er eine Gesundheits-
schädigung des Klägers zumindest billigend in 
Kauf genommen hat.
„Die Anweisung an einen Arbeitnehmer, mit as-
besthaltigem Material ohne Schutzmaßnahmen 
zu arbeiten, kann die bewusste Inkaufnahme 
von Gesundheitsschäden des Arbeitnehmers 
beinhalten.“
(BAG-Entscheidung vom 28.04.2011, 8 AZR 769/09)

IG METALL: FÜR EIN WELTWEITES ASBESTVERBOT!
„Das Recht auf gute Arbeit, die existenzsichernd und menschenwürdig ist und in 
der die Gesundheit der Beschäftigten erhalten und geschützt wird, ist ein Menschen-
recht, für das sich Gewerkschaften seit ihrem Beginn einsetzen. Immer noch wird die-
ses Recht an vielen Orten der Welt mit Füßen getreten. Durch die Verwendung gefährlicher 
Arbeitsstoffe wird die Gesundheit der Beschäftigten geschädigt und der Tod von Millionen Menschen in 
Kauf genommen. Allein durch den Umgang mit Asbest sterben nach Schätzungen der ILO Jahr für Jahr 
mehr als 100 000 Menschen. Mit anderen Worten: Alle fünf Minuten stirbt ein Mensch an den Folgen eines 
verantwortungslosen Profitstrebens. Seit 1993 ist Asbest in Deutschland verboten, seit 1999 gilt in der EU 
ein Asbestverbot. Dennoch sind die tödlichen Fasern in der Arbeitswelt nach wie vor allgegenwärtig. Vor 
allem bei Instandhaltungs-, Sanierungs- und Abbrucharbeiten von Gebäuden, bei Maschinen und Anla-
gen, in Zügen oder Schiffen können sie freigesetzt werden. Das ist vor allem deshalb ein Problem, weil In-
formationen über die Gefahrenquellen häufig fehlen und die Qualifikation der Beschäftigten zum Schutz 
vor Asbest unzureichend ist. Trotz der dramatischen Folgen werden weltweit nach wie vor mehr als zwei 
Mio. Tonnen Asbest jährlich produziert und in Verkehr gebracht. Immer noch arbeiten Beschäftigte nahezu 
ungeschützt mit Asbest. Deshalb muss endlich ein weltweites Verbot der Förderung und Verwendung von 
Asbest beschlossen werden. Zentrale Regelungsbereiche müssen sein: Registrierung aller Asbestquellen; 
Entwicklung von Sanierungsprogrammen; Qualifizierung, Schulung und Unterweisung; Vereinfachte An-
erkennung und Entschädigung Asbest-bedingter Krankheiten; Unterstützung der Betroffenen.“
Aus der Erklärung des Vorstandes der IG Metall (2014)
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Publikationen
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Bestellungen im Intra-/Internet der IG Metall über die jeweilige Produktnummer oder über: sarah.menacher@igmetall.de  

HigHtecH, greentecH, 
gute Arbeit
Zukunftsperspektiven des  
MAscHinen- und AnlAgenbAus

EnergieIndustrie

IndustrIepolItIk heute
regIonale BeIspIele der Ig metall

EnergieIndustrie

Produkt-Nr.: 29049-49844

WÄRMEWENDE 
ALS CHANCE
BRANCHENREPORT HEIZUNGSINDUSTRIE: 
ENTWICKLUNGSTRENDS UND 
HERAUSFORDERUNGEN

EnergieIndustrieIndustrie

Produkt-Nr.: 35489-63805

ABC der energiewende

EnergieIndustrie

Produkt-Nr.: 29329-50464

INDUSTRIEPOLITIK UND
MITBESTIMMUNG
BETRIEBLICHE BEISPIELE DER IG METALL

EnergieIndustrie

Produkt-Nr.: 33470-60165Produkt-Nr.: 30769-53324

»DO YOU SPEAK CLIMATE?«
IG METALL UND KLIMAPOLITIK

EnergieIndustrie

Produkt-Nr.: 33469-60164

BROSCHÜRENREIHE

CHINAS MASCHINEN-
UND ANLAGENBAU
ENTWICKLUNGSTRENDS UND  

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DEUTSCHLAND

EnergieIndustrie

Produkt-Nr.: 36210-65385

EnergieIndustrieIndustrie

ZUKUNFT & BESCHÄFTIGUNG
FÜR EINEN MODERNEN UND EFFIZIENTEN 
ENERGIEANLAGENBAU IN DEUTSCHLAND

EnergieIndustrieIndustrie

Produkt-Nr.: 34049-61924

EU BESCHLIESST INVESTITIONSPROGRAMM

Juncker-Plan beginnt holprig

Expertenteam Maschinenbau: 
Branchendialog fortsetzen       Seite 2

Gerechte Finanzierung
öffentlicher Investitionen         Seite 3

IG Metall-Initiative  
zum Energieanlagenbau               Seite 4
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Mit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten 
der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, 
verband sich seine Investitionsinitiative in 
Höhe von 315 Mrd. Euro. Die öffentliche In-
frastruktur, die Breitbandverkabelung, die 
Bildung und Qualifizierung in umweltver-
träglichen und ressourceneffizienten Tech-
nologien sollen gefördert werden, ebenso 
die Entwicklung von kohlenstoffarmen und 
damit klimafreundlichen Produkten. 
Alle politischen Seiten spendeten dem Vor-
haben, durch diese Initiative Arbeitsplätze zu 
schaffen, Beifall. Auch aus Sicht der IG Metall 
besteht eine gesellschaftliche, ökologische 
und ökonomische Notwendigkeit, verstärkt 
in so wichtige Wirtschaftsbereiche wie Ener-
gie- und Rohstoffeffizienz zu investieren.
Der Start der Initiative verläuft allerdings 
schleppend. Ursache dafür ist die Art und 
Weise, wie der Juncker-Plan finanziert wer-

den soll. In einem Fonds, der zum Teil aus 
Geldern des EU-Haushaltes (16 Mrd. Euro) 
und der Europäischen Investitionsbank (EIB) 
(5 Mrd. Euro) besteht, werden 21 Mrd. Euro 
bereitgestellt. Dieser garantierte Betrag soll 
die geplanten 315 Mrd. Euro durch private 
und staatliche Investitionen mobilisieren. 
Zu diesem Zweck wurde ein Europäischer 
Fonds für strategische Investitionen (EFSI) 
eingerichtet, der zusammen mit der EIB die 
Vergabe der Projektförderung in die Hand 
nehmen soll. 
Nach dem anfänglichen Nein zu der Frage, 
ob diese Mittel weiter aufgestockt werden 
sollen, haben sich inzwischen mehrere Län-
der – darunter Spanien, Frankreich, Italien, 
Luxemburg, Polen, die Slowakische Repub-
lik und nun auch Deutschland – zu einem Ja 
durchgerungen. Es ist auch dringend gebo-
ten, weitere Gelder in den Fonds einzuzah-

len, wenn die Initiative einen wirklich spür-
baren Effekt auf dem Arbeitsmarkt erzielen 
soll. Zwar nehmen sich die 315 Mrd. Euro auf 
den ersten Blick als respektable Summe 
aus. Verteilt man sie aber auf die Jahre von 
2015 bis 2018, macht dies gerade einmal 
0,8 Prozent des jährlichen Bruttoinlands- 
produkts der Europäischen Union.

RIESIGER INVESTITIONSSTAU 
Das Europäische Parlament (EP) hat bei der 
Definition der Vergaberichtlinien mit Nach-
druck darauf gedrängt, dass insbesondere 
Nachhaltigkeit (keine wirtschaftlichen Stroh-
feuer!) und die Schaffung von Arbeitsplätzen 
die wichtigsten Kriterien bei der Mittelver- 
gabe sind. Nach einer intensiv geführten 
Diskussion zwischen dem EP und der EU- 
Kommission (unter Beteiligung führender 
Mitgliedstaaten) über die Arbeitsweise des 
EFSI soll in diesen Tagen nun der vorliegende 
Entwurf des Investitionsprogramms durch 
EP und Rat verabschiedet werden. Danach 
kann der EFSI seine Arbeit aufnehmen.
Angesichts des großen Investitionsstaus 
wollten einige Projektverantwortliche aller- 
dings nicht auf das Ende des Gesetzge-
bungsverfahrens warten. Bereits im April 
lief die Förderung der ersten Projekte im  
Rahmen der Investitionsinitiative an. Die 
Verwaltungsräte der EIB und des Europä- 
ischen Investitionsfonds (EIF) haben entspre- 
chende Darlehen von insgesamt 300 Mio. 
Euro für Projekte genehmigt, die höchst 
wahrscheinlich über das EFSI finanziert wer-
den können. Dadurch werden rund 850 Mio. 
Euro für Vorhaben des öffentlichen und des 
privaten Sektors mobilisiert. Projekte, die 
förderungswürdig erscheinen, aber womög-
lich doch nicht für den EFSI in Betracht kom-
men, will die EIB im Rahmen ihrer normalen 
Bankgeschäfte finanzieren.
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Vor einem halben Jahr war der „Juncker-Plan“ in Europa in aller Munde: ein respektables 
Investitionsprogramm, das die europäischen Länder für die neuen technologischen, 
ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen wappnen soll. Doch so richtig 
kommt das Projekt nicht voran.
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Bestellungen über: sarah.menacher@igmetall.de 
Der Newsletter erscheint einmal im Quartal.

Maschinenbaukonferenz der IG Metall:
Starke Branche, viele Fragen     Seite 2

Projekt „ZuArbeit“: Demografischen 
 Wandel gestalten                       Seite 3

Neue Broschüren: „Modulare Bauweise“  
und „Chinas Maschinenbau“          Seite 4
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Betrachtet man allein die abgehängten  
Industrieregionen in Großbritannien und 
die Zustimmung der dortigen frustrierten 
Bevölkerung zum Brexit, wird klar: Die 
Frage einer starken industriellen Basis ist 
kein Problem unter anderen. Sie entschei-
det wesentlich über den Fortbestand Euro-
pas mit.
Der Workshop „Re-Industrialisierung Eu-
ropas! Konzepte und Perspektiven“, der 
Anfang Juli in der IG Metall-Vorstands- 
verwaltung stattfand, stand ganz im Zei-
chen des einige Tage zuvor stattgefunde-
nen Brexit-Referendums. Wolfgang Lemb, 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied der 
IG Metall, nahm dies zum Anlass mit den 
teilnehmenden Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, Gewerkschaftssekretär- 
innen und -sekretären sowie mit Betriebs- 
räten über den derzeitigen Stand Europas 

und der Europäischen Industriepolitik zu 
diskutieren. Dabei machte er die Dringlich-
keit einer Re-Industrialisierungsstrategie 
deutlich. Beispielsweise sank der Indus- 
trieanteil an der Bruttowertschöpfung der 
EU von 16,7 Prozent im Jahr 2005 auf der-
zeit gerade einmal 15 Prozent, Tendenz 
weiterhin rückläufig. Die Notwendigkeit 
eines Kurswechsels sei zwar mittlerweile 
auch den Brüsseler Verantwortlichen klar, 
so Lemb. Aber den vollmundigen Ansagen 
und Papieren seien keine ernstzunehmen-
den politischen Maßnahmen gefolgt.
Es folgten drei Panels/Foren mit acht Län-
derreports. Im ersten Panel, in dem es um 
die neue staatliche Wertschätzung der 
Industriepolitik ging, wurde – unter ande-
rem am Beispiel Frankreichs – deutlich, 
dass mit staatlichem Aktionismus nicht 
zwangsläufig Impulse zur Re-Industriali-

sierung einhergehen. 34 Aktionspläne zu 
„Zukunftsindustrien“ hat die französische 
Regierung allein 2013 verabschiedet. Sie 
stehen jedoch unkoordiniert nebeneinan-
der und werden ohne starke finanzielle Ba-
sis kaum Wirkung entfalten.

GROSSE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN 
LÄNDERN UND REGIONEN
Im zweiten Panel, das sich mit den Her-
ausforderungen regionaler Strukturpolitik 
beschäftigte, zeigte das Beispiel Italiens, 
wie sehr sich nicht nur die Unterschiede 
zwischen den Ländern Europas, sondern 
auch zwischen den Regionen der einzel-
nen Länder vertiefen. Im Norden Italiens, 
insbesondere in der Region Emilia-Romag-
na, existieren hoch produktive und innova-
tive Industriestrukturen, die im südlichen 
Teil Italiens kaum vorzufinden sind.  
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DEBATTE ÜBER DIE ZUKUNFT EUROPAS

Die Re-Industrialisierung  
ist eine Schicksalsfrage 
Die Spannungen in Europa nehmen zu. Das gilt nicht nur für das politische Klima, sondern auch für die Situation der Industrie und ihrer 
Beschäftigten. Während es immer noch starke und hochinnovative Boomregionen gibt, verlieren weite Teile Europas zunehmend ihre 
industrielle Basis. Eine Re-Industrialisierungspolitik in Europa ist dringlicher denn je.
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INVESTITIONSPOLITISCHE KONFERENZ DER IG METALL

Investitionsschwäche überwin- den – Zukunftsfähigkeit sichern

Bündnis „Zukunft der Industrie“ 
gestartet         Seite 2

Gewerkschaften aktiv
in der Klimapolitik                        Seite 3

Buchhinweis:  
Welche Industrie wollen wir?       Seite 4
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Deutschland weist seit Jahren eine erheb- liche Investitionslücke aus. Nicht nur not-wendige öffentliche, auch private Investi-tionen bleiben aus. Auf rund 80 Milliarden Euro jährlich beläuft sich dieser Investitions- stau. Bei den Kommunen summiert sich der Rückstand inzwischen auf 132 Milliarden Euro. Damit ist keine Zukunft zu machen. Die Folgen dieser rigiden Sparpolitik – die „schwarze Null“ ist für Finanzminister Wolf-gang Schäuble Gesetz – werden immer of-fenkundiger. 
Für Gustav Horn, Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), ist es daher höchste Zeit, die Weichen neu zu stellen. „Das Geld für Investitionen und Innovationen ist da. Durch die niedrig gehaltenen Löhne und eine Steuerpolitik, die die Reichen begünstigt, erwirtschafteten die Unternehmen in den letzten Jahren über-wiegend gute Renditen. Das Problem ist nur: 

Sie wissen mit dem Geld nichts anzufangen. Sie lassen es zirkulieren, statt es real zu in-vestieren.“
Es sei die allgemeine Unsicherheit, die viele Unternehmen davon abhalte, Zukunftsin-vestitionen zu tätigen und einen nachhalti-gen selbsttragenden Aufschwung in Gang zu bringen, betonte Horn in seinem Impulsrefe-rat. Hier müsse der Staat gegensteuern, in-dem er die Steuerpolitik ändert, die Binnen-nachfrage ankurbelt, nachhaltige öffentliche Investitionen tätigt und eine Neuverschul-dung nicht grundsätzlich ausschließt. Die öffentliche Hand muss bei den Investitio-nen in Vorleistung treten, um private Investi-tionen anzustoßen. Dies war auch einhellige Ansicht der Betriebsräte bei der anschlie-ßenden Podiumsdiskussion. 

Dass die Bundesregierung vor dem akuten Investitionsstau insbesondere in den Berei-chen Verkehr, Energie und Breitband nicht 

mehr die Augen verschließt, wertete Wolf-gang Lemb, geschäftsführendes Vorstands-mitglied der IG Metall, als wichtigen Schritt nach vorne. Aber die Vorschläge, die die im Sommer 2014 vom Bundeswirtschafts- ministerium einberufene Expertenkommis-sion zum Thema „Investitionen“ kürzlich in ihrem Abschlussbericht präsentiert habe, gingen in die falsche Richtung. 

SONDERVOTUM DER GEWERKSCHAFTENDaher hätten die beteiligten Gewerkschafts-vertreter ihre Positionen in einem Sonder- votum zum Ausdruck gebracht. Darin kriti-sieren sie vor allem die Idee, privates Kapital zur Finanzierung der Infrastruktur zu mobili-sieren und damit vor allem Lebensversiche-rungen und Rentenfonds, die zumeist nur an hohen Renditen und lukrativen Projek-ten interessiert sind, neue Kapitalanlage-möglichkeiten zu verschaffen. Die Gewerk-schaften fordern vielmehr, dass öffentliche Investitionen vorrangig aus Steuermitteln finanziert werden. Zudem soll die öffent- liche Hand ihren Verschuldungsspielraum voll ausschöpfen und öffentliche Investitio-nen von der Schuldenbremse ausnehmen. Hohe Einkommen und große Vermögen müssten stärker besteuert werden, um mit diesen höheren Steuereinnahmen öffent- liche Investitionen finanzieren zu können. Dass die Debatte an diesen Punkten weiter geführt werden muss, wurde in der abschlie-ßenden, hochrangig besetzten Experten-runde deutlich. Sie zeigte zudem, dass der enorme Problemdruck, der mit der Flücht-lingswelle weiter steigen wird, nur gemein-sam und rasch bewältigt werden kann.
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In Deutschland herrscht akuter Innovationsstau. Dessen Folgen werden immer sichtbarer: 
marode Straßen, Brücken, öffentliche Gebäude. Besonders dramatisch ist die Situation in 
den Kommunen. Bleiben öffentliche Investitionen aus, wirkt sich dies auch auf die Inves-titionstätigkeit der Unternehmen negativ aus. Was ist nötig, um diesen Innovationsstau 
aufzulösen? Wie können Investitionen und Innovationen vorangetrieben werden? Diese 
Fragen standen im Mittelpunkt einer Tagung der IG Metall am 23. September 2015 in Berlin. 

BMWi-Branchendialog Maschinen- und anlagenBau

Maßnahmenpaket beschlossen

Wolfgang Lemb: Deutschland 
braucht Investitionen   Seite 2

IG Metall-Fachtagung:  
Energiewende-Markt               Seite 3

Betriebsräte Heizungsindustrie stehen zum Tarif, 
Industriepolitische Tagung in Brüssel             Seite 4
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Der Maschinen- und Anlagenbau ist neben 
der Automobilindustrie in Deutschland eine 
Schlüsselindustrie. Er ist ein wichtiger in-
dustrieller Kern der deutschen Wirtschaft 
und spielt eine entscheidende Rolle für die 
ökonomische, beschäftigungspolitische und 
gesellschaftliche Entwicklung des Landes. In 
keiner anderen Industriebranche arbeiten in 
Deutschland so viele Menschen. Im Jahr 2014 
hat der Maschinenbau die eine Million-Mar-
ke dauerhaft übersprungen. 
Der deutsche Maschinenbau kann sich aber 
nicht auf den bisherigen Erfolgen ausruhen. 
Der internationale Wettbewerbsdruck nimmt 
vor allem aus Asien und den USA massiv 
zu. Insbesondere China setzt auf den Ma-
schinenbau und will in HighTech-Segmente 
vorstoßen, in denen die deutsche Branche 
besonders stark ist.
Zugleich verlangen Klimawandel, Res-
sourcenknappheit, Digitalisierung der 
Wirtschaft, demografischer Wandel und 
Verschiebungen in den internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen auch vom Ma-
schinenbau neue Antworten. Gemeinsame 
Anstrengungen sind notwendig, um diese 

Herausforderungen zu meistern. Dies hat 
auch das Bundeswirtschaftsministerium 
erkannt und in seiner Neuausrichtung 
der Industriepolitik einen ergebnisorien- 
tierten Dialog mit Wirtschaft und Gewerk-
schaften angestoßen. Im Oktober 2014 
hat das BMWi eine öffentliche Konsulta-
tion im Maschinen- und Anlagenbau ge-
startet. Die Ergebnisse der Online-Befra-
gung sind Anfang Dezember 2014 in ein 
Fachgespräch mit Vertretern der IG Metall 
und des VDMA/VDW eingeflossen. Maß-
nahmen zu drei Handlungsfeldern (Be-
schäftigung, Internationalisierung, Digita- 
lisierung) wurden diskutiert. Am 16. Dezem-
ber fand ein Spitzengespräch mit Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel statt, 
um die Umsetzungsmaßnahmen zu be-
schließen (➤ Gemeinsame Erklärung). 
Entscheidender Erfolgsfaktor für den tra-
ditionell gut aufgestellten deutschen Ma-
schinenbau ist seine Kompetenz, optimale 
wettbewerbsfähige Lösungen für seine 
Kunden und technische Schlüsselleistun-
gen anzubieten. Die Dialogpartner stim-
men überein, dass diese Kompetenz durch 

gezielte Anstrengungen in Bildung und 
Innovation laufend neu erworben werden 
muss und dass dazu auch ein wesentlicher 
Beitrag der Politik erforderlich ist.
Qualifizierte Beschäftigte sind der entschei-
dende Erfolgsfaktor für den Maschinenbau. 
Damit es dabei bleibt, ist es notwendig, 
die typischen Berufsbilder und die zuge-
hörigen Ausbildungsinhalte des Maschi-
nenbaus auf ihre Aktualität zu prüfen und 
anzupassen. Es muss selbstverständlich 
sein, dass die junge Generation eine Chan-
ce auf einen Ausbildungsplatz bekommt. 
Dies schließt ausdrücklich Jugendliche mit 
geringeren Qualifikationen ein. Notwendig 
ist zudem eine alternsgerechte, lernförder-
liche Arbeitsorganisation für ein kreatives 
Arbeitsumfeld. Die Dialogpartner haben 
sich außerdem dazu verpflichtet, den Miss-
brauch von Werk- und Dienstverträgen zu 
verhindern und in Missbrauchsfällen ge-
meinsam aktiv zu werden. 

„Made in gerMany“ auch in Zukunft
Die Digitalisierung der Wirtschaft ist eine 
Zukunftsaufgabe. Für den Erfolg wird mit 
entscheidend sein, dass die Beschäftigten 
frühzeitig in die Gestaltung der Verände-
rungsprozesse einbezogen werden und ihnen 
selbstverantwortliches Arbeiten ermöglicht 
wird. Nur so ist der Nutzen für die Beschäf-
tigten und die Akzeptanz dieser Technologie 
gegeben. BMWi, VDMA und IG Metall werden 
sich dafür einsetzen.
Die Vertragspartner bekennen sich zum In-
dustrie- und Produktionsstandort Deutsch-
land. Der Maschinen- und Anlagenbau soll 
auch in Zukunft die Weltmärkte mit Gütern 
„Made in Germany“ beliefern. Dazu müssen 
auch die weltwirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen stimmen: ein fairer Welthandel und 
offene Weltmärkte. 
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Die IG Metall hat in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Branchenverband VDMA und 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ein Maßnahmenpaket zur 
Zukunft des Maschinen- und Anlagenbaus beschlossen. Dieses werden die Vertrags- 
parteien gemeinsam umsetzen.

IG Metall kritisiert aktuelle  
Verkehrsinfrastrukturpolitik       Seite 2

Reform des EEG schafft  
große Unsicherheit          Seite 3

Branchendialog Solarwirtschaft: 
Am globalen Erfolg partizipieren          Seite 3
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Der Blick der Betriebsräte aus Unter-nehmen der Branche geht schon lange über den nationalen Tellerrand hinaus. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russ-land, die aggressive Wettbewerbspolitik Chinas und dessen möglicher Marktwirt-schaftsstatus rücken zunehmend in den Fokus der Betriebsratsarbeit. Das machte die Diskussion auf der Tagung deutlich, an der auch Wolfgang Lemb, geschäfts-führendes Vorstandsmitglied der IG Me-tall, teilnahm.
Generell zeigt sich, dass sich die wirtschaft-liche Lage in den einzelnen Teilbranchen recht unterschiedlich darstellt: Während beispielsweise die Bereiche Robotik und Automation volle Auftragsbücher vorwei-sen können, leiden der Energieanlagenbau 

und die Textilmaschinenindustrie schon seit längerem unter Absatzschwierigkeiten. Auch die Teilbranchen Bau- und Landma-schinen, Photovoltaik und Industriearma-turen stehen vor großen und vielfältigen Herausforderungen. 

FRÜHWARNSYSTEM 
Die IG Metall plant daher, eine Art Früh- warnsystem einzuführen, das bei den Mit-gliedern des Expertenteams auf großes Interesse stieß und eine lebhafte Debatte auslöste. Vorgesehen ist, die wirtschaft-liche Lage möglichst zahlreicher Betrie-be des Maschinen- und Anlagenbaus zu erfassen und absehbare Entwicklungen in naher Zukunft zu beschreiben und zu bewerten. In der Gesamtschau können 

dann Rückschlüsse auf Trends oder sich zuspitzende Situationen in den jeweiligen Teilbranchen gezogen werden.
Neben den Auswirkungen der Globalisie-rung auf die einzelnen Teilbranchen ging es bei dieser Tagung auch um die Folgen des demografischen Wandels in den Be-trieben. Dies ist ebenfalls ein Thema, das die Gesamtbranche betrifft und verstärkt angegangen werden muss, da es den Be-legschaften und den Betriebsräten buch-stäblich unter den Nägeln brennt. Wie soll wertvolles betriebsinternes Wissen des Maschinen- und Anlagenbaus an nachfol-gende Beschäftigtengenerationen weiter-gegeben werden, wenn zu wenige Fachkräf-te an den entscheidenden Stellen aus- und weitergebildet werden? „Wir laufen einer bedrohlichen Fachkräftelücke entgegen“. Diese Einschätzung war Konsens auf der Ta-gung. Ein vom Branchenteam betreutes und von der EU gefördertes dreijähriges Projekt soll sich dieser Problematik annehmen. Es geht dabei darum, in enger Zusammenar-beit mit Betriebsräten des Maschinen- und Anlagenbaus an einer nachhaltigen Perso-nalentwicklung und Weiterbildungskultur in den Betrieben zu arbeiten.

Ein weiterer Schwerpunkt des Treffens wa-ren die Themen „Werkverträge“ und „Kon-traktlogistik“. Auch im Maschinenbau ist diese Praxis nach Ansicht der Betriebsräte inzwischen weit verbreitet, um Tarifverträge zu unterlaufen. Die Tagungen der Teilbran-chen werden diese Strategie der Unterneh-mensleitungen thematisieren. Die Diskus-sion soll mit dem Ziel geführt werden, die Kampagne der IG Metall zu unterstützen.
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Die drohende Verlagerung von Produktionsstätten auf dem stark global geprägten Markt 
des Maschinen- und Anlagenbaus stand im Zentrum der Diskussion des Expertenteams 
Maschinenbau der IG Metall. Aber auch andere Themen, wie der demografische Wandel, 
kamen bei dem Treffen der rund dreißig Betriebsräte aus den verschiedenen Teilbran-chen des Maschinen- und Anlagenbaus Anfang März in der Vorstandsverwaltung der  
IG Metall zur Sprache. 

EXPERTENTEAM MASCHINENBAU DER IG METALL

Globalisierung und Demografie: 
Megathemen der Zukunft

Betriebsräte diskutieren: Energie- 
wende braucht Rückenwind     Seite 2

Marktwirtschaftsstatus  
für China?        Seite 3

Neue Broschüren: Branchenreport „Holzbearbei-
tungsmaschinen“ und „Heizungsindustrie“   Seite 4
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Aus Sicht der IG Metall braucht Europa 
mehr Investitionen. Im Vergleich zum 
Höchststand vor der Krise 2007/2008 hat 
sich die Investitionstätigkeit in der EU um 
rund 15 Prozent verringert. Dies betrifft 
sowohl öffentliche, als auch private Inves-
titionen. Eine schwache Binnennachfrage, 
langfristiges niedriges Wachstum sowie 
letztlich Stagnation und Rückbau von In-
dustriearbeitsplätzen sind Folgen dieser 
zunehmenden Investitionsschwäche in 
Europa.
Herzstück des „Juncker-Plans“ ist der Eu-
ropäische Fonds für strategische Investi-
tionen (EFSI). Auf Grundlage von 21 Mrd. 
Euro sollte mittels Kreditvergabe und 

Ko-Finanzierung das 15-fache an Investi-
tionen innerhalb von drei Jahren zusam-
menkommen. Ingesamt 315 Mrd. Euro soll-
ten auf diese Weise in Infrastruktur- und 
Innovationsprojekte sowie KMUs fließen. 
In Deutschland beispielsweise wurden so 
Investitionen in ein Kieler Gasmotoren-
heizkraftwerk und in ein Forschungs- und 
Entwicklungsprojekt der Heidelberger 
Druckmaschinen gefördert.
Ein Jahr nach dem Inkrafttreten des EFSI 
zieht die Kommission nun eine positive 
Zwischenbilanz: Bisher seien Investitio-
nen im Volumen von mehr als 100 Mrd. 
Euro getätigt worden. Damit befinde sich 
der EFSI im Soll. Es darf jedoch bezweifelt 

werden, ob sich die 100 Mrd. Euro tatsäch-
lich aus „zusätzlichen“ Investitionen zu-
sammensetzen. 
Ein Großteil der Investitionsprojekte wäre 
wohl auch ohne EFSI unter dem Dach der 
Europäischen Investitionsbank, europä-
ischer Förderprogramme oder nationa-
ler Förderbanken zustande gekommen. 
Überdies zeigt sich, dass die Investitio-
nen nicht dorthin fließen, wo sie am drin-
gendsten benötigt werden: Beispielsweise  
hat Griechenland trotz schwerwiegendster  
wirtschaftlicher Probleme bisher kaum vom  
EFSI profitiert.

ZUSÄTZLICHE INVESTITIONEN FÖRDERN!
Nach den Plänen der Kommission soll nun 
die Laufzeit verlängert werden. Die IG Me-
tall fordert, dass die Neuauflage des EFSI 
mit einer starken Erhöhung der Finanzie-
rungsgrundlage einhergehen muss, so 
dass auch wirklich zusätzliche Investi- 
tionen gefördert werden können. Die um-
geschichteten 21 Mrd. Euro reichen bei 
Weitem nicht aus. Sie erscheinen marginal 
im Vergleich zu den 236 Mrd. Euro, die al-
lein in Deutschland für die Bankenrettung 
in Rahmen der Finanzkrise ausgegeben 
wurden.
Die IG Metall ist ferner der Ansicht,  dass 
der dem EFSI entgegenwirkende Sparkurs 
in Europa beendet werden muss. Die Mit-
gliedstaaten brauchen größere Spielräu-
me für öffentliche Investitionen. Diese 
müssen daher vom Fiskalpakt ausgenom-
men werden. In Ländern wie Deutschland, 
wo Budgetfreiräume für Investitionen auch 
ohne Schuldenbremse bestehen, müssen 
die Haushaltsüberschüsse schon jetzt für 
dringend benötigte Investitionen herange-
zogen werden.
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DER EUROPÄISCHE FONDS FÜR STRATEGISCHE INVESTITIONEN („JUNCKER-PLAN“) –  
EINE KRITISCHE ZWISCHENBILANZ 

Wenig zielführender Schritt
Mit der 2014 unter dem Präsidenten der EU-Kommission Jean-Claude Juncker betriebe-
nen Neuausrichtung der Industriepolitik und einer europäischen „Investitionsoffensive“ 
sollte die Industrie in Europa gestärkt und weiteren Verlagerungen von Arbeitsplätzen 
ins außereuropäische Ausland vorgebeugt werden. Was dann aber als „Juncker-Plan“ 
seinen Lauf nahm, kann allenfalls als kleiner und wenig zielführender Schritt auf dem 
Weg zu mehr Investitionen und Wachstum in Europa gewertet werden.
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